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1 VE'I'(Ugungen und Mitteilungen des Ministeriums Wr Verkehrswesen 

Tell 	Kmftverkehr und Slraßenwesen 

- die Aufstellung der Schichtpläne fül' die Winter
dlenstlechnik sowie deren personelle Besetzung, 

_ 	 dIE!! Durch[uhl'ung von Quallflzlerungsmoßnahmen 
für Fahrzeugbesatzungen, Betreuungspersonal, Wln
'Ierdlenstverantwortllche, Kräfte des Bereitschafts
dIenstes, SchichtleIter und StützpunktleIter, 

_ 	 die Sicherung der Einhaltung der Rechtsvors,\:hrlften 
auf den Gebieten des Arbelts-, Gesundhelts- und 
Brandschutzes und dIe Gewährleistung der ArbeIter
versorgung, 

- die Sidlerung des wirksamsten Einsatzes der vor
handenen Winterdiensttechnik, 

- eine ordnungsgemäße Bedienung, Pflege und Wal'
tung der WInterdiensttechnik, 

- die Schaffung von Reparaturstiltzpunkten mit aen 
notwendigen Ersatzteilen, 

- das Auf~tellen mobiler Reparaturbrigaden, 

1.2, 	 Winterfestmac.llling 

Die Anlagen, Ausrüstungen lind Fahrzeuge sind recht
zeitig so vorzubereiten, daß Im' Winter, einschließlich 
der Tauwetterperiode, keine wesentlichen Schäden auf
treten bzw. verursacht werden, die Arbeitsprozesse 
kontinuierlich ablaufen können und eine allseitige Er

( 'll1ung der Aufgaben erreicht Wird. 
Dabei ergeben sich insbesondere folgende Maßnahmen: 
- Sicherung der FunktionstüchtIgkelt der Gräben und 

Durchlässe zur Gewährleistung eInes ordnungs
gemäßen Wasserabflusses, 

'- Instandhaltung der Fahrbahnen, Insbesondere durch 
das Aufbringen von bituminösen Oberfiächenschutz
schichten, 

- Wartung und Aufstellung von Schneeschutzanlagen, 
- Herstellung einer ausreichenden SIgnalisatIon ; Ins

besondere durch das Aufstellen von Schneepfählen, 
Wnmschlldern und spezieIlen LeIteinrichtungen für 
den Winterverkehr, . 

- Bereitstellung von Fackeln und Altret.fen Cül' Nebel
gebiete, ' 

- Festlegung von Umleitungen des Straßenverkehrs 
. ftir frostgefährdete Straßenabschnitte, 

- Wlnterfestmachung der baulichen Anlagen Insbe
sondere der Arbeils- und Unterkunftsrällm~, Gara
gen u9d Fahrzeughallen, 

-, Vorbereitung der Lagel'pHHze sowie Festlegung von 
Schutzmaßnahmen zur Sicherung einer ordnungsge
mäßen Lagerung von Abstumpfungs- und Auftau-
mitteln, ' 

( 	 übel'prüfung dei' Funktionstüchtigkelt aller Fahr
zeuge, Masrhlnen und Geräte dei' WInterdiensttech
nik. 

1.3. Gewährleistung des Brandschutzes 

Für die Gewährleistung, des Brands,ch.utzes gelten die 
Fest!egungen ,des Absrhnltles 1.3. der WlntCl'ordnung' 
des Verkehrswesens. ' 

l,4, 	Woche der WInterbereItschaft und des Brnndschut
les 

Für die Vorbereitung, Durchfilhrung und Auswertung 
der Woche der Wlnterbel'eitschaft und des Brandsdlut
zes gelten dIe FestJegungen des Abschnittes 1.4, der 
WInterordnung des Verkehrswesens. über die durchw
führenden 'überprUfungen Sind NlederschrHten 1~1t 
Aut!agen und Maßnahmen unter FestIegung dei' Ver
antwortlichkeit und kontrollH:ihlger Termine zu fertigen, 
DIs zum Abschluß der Woche der WinterbereItschaft und 
des Brandschutzes ist jährlich Antlhavorletrolnlng auf 
Bezirksebene durchzuführen (unter Einbeziehung des 
Staatlichen Straßenunterhaltungsbetrlebes - Autobah
nen -). 
Erforderlkhe N<lchkontrollen sind In eigener Zuständig
keit dul'ch die v('l'nnlwO\'Ulchen Leiter festzulegen. 

1,5. 	 Winlel'dlenslkommissionen 

I:?le 	 Leite\' (kr ve\'<Inlwol'tlichen Fochorgone oer 1;\'1
lichen R51e bedienen sich zwecks Koordinlerung und 
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Kontrolle der festgelegten Maß'nahmen zur Vorberel

t.ung des StraßenwInterdienstes der Winterdienstkom
 Imissionen in den Bezirken, Kreisen und Städten. Die 

WInterdienstkommissionen werden Insbesondere Im 

Zeitraum von der Auswertung des vergangenen Win

ters bis zur Woche der Wintel'bereitschaft 'und de.s 

BrAndschutzes wIrksam. 


DIe Zusammensetzung dei' zentralen Winterdienstkom

mission legr der für das Strnßenwesen zuständige 

Stellvertretel' des Ministers fest. 


Die Zusammensetzung der örtlichen Kommissionen 

wird durch den zuständigen staatlichen Leiter festge

legt. 


2, StabsmäßIge Leitung !les Sfraßenwlnlcrdlensles 

2.1. 	System der stabsmäßigen Leitung des Straßenwin
terdienstes ' 


Auf der Grundlage zentraler Weisungen werden Im MI

nisterium Hlr Verkehrswesen und bei den örtlichen 

Staatsorganen Operativstäbe Verkehr gebildet. 


Durch die TÄllgkeit der Operativstäbe wird die Eigen

verantwortlichkelt der jeweils zuständigen Leiter nicht 

aufgehoben, . 


Die Au{gaben der Operahvstäbe Verkehr für den Stra

ßenwinterdienst sind in der Anlage 1 festgelegt. 


1m Ministerium für Verl<ehrswesen, Hauptverwaltung 

des Straßenwesens, Im Staatlichen straßenunterhal

tungsbetrieb - Autobahnen -, in den VEB Bezlrks

• direktionen des Straßenwesens (BDS) und in den VEB 

Stadtdlrektlonen des Straßenwesens (SOS) sind Arbeits

stäbe zu bilden, deren Aufgaben in der Anlage 2 fest 

gelegt sind, 


rn den [Ur den Straßenwinterdienst in den Städten und 

GE!tnelnden zllständlgen Anderen' Betrieben und Ein

richtungen sowie In den VEB Krelsdlrekt!onen des Stra

ßenwesens können, entsprechend den territorialen 

Notwendigkeiten, Stäbe gebildet werden, 


Die Entscheidung hierüber obliegt dem Leiter des je

weiligen OperativsLabes Verkehr, 


Die Zusammensetzung der Arbeltssttibe legt der jeweils 

zuständige Leiter fest. 


2,2, 	 IT\{ormnUons~yslem 

Zm' Gewährleistung der stabsmäßIgen Leitung des 

Straßenwinterdienstes ist zwischen den Operat!vstäben 

und den Arbeltsst!iben der einzelnen Ebenen ein stän

diger Informationsaustaustil' zu sichern (Anlage 3). Der 

Leiter der Hauptverwaltung des Straßenwesens Ist be

'rechtlgt, zusätzliche Inlormatlonen abzufordern . 


Das Meldesystem trlit mit Auslösung der EInsatzstufe I 

durch den entsprechenden staatlichen Leller In Kraft. 

Die Sofortmeldungen sind unabhängig von der Auslö

sung der Elnsntzstufen zu übermitteln. 


Grundlage des Meldesystems Ist das Meldeschema n<\ch 

Abschnitt E der Anlage 3. Auf dieser Grundlage ent

scheiden die Riite eier Bezirke in elJ'(ener Verantwortung 

über, die Gestaltung der lnformnllonsbezlehungen in

nerhalb Ihres Vcrantwortungsberelches, 


Da~ gleiche gilt !Ur die analoge Verwendung der Im Ab

schnitt F der Anlage 3 dargesteillen ZU1iammenfassun

l<en der Lageberichte und SRmmelberlchle sowie der 

Komplexübersichl Im Abschnitt G der Anlage 3, Für die 

Emrbcltung und Verlellung der Berichte durch den AI'

bellsstab der Hauplverwaltung des Slrallenwesens an 

andere zenlrale Dienststellen und entsprechend den in

ternationRlen Vereinbarungen Reiten gesonderle 7.en
trole Festlegungen. ' ' 


In der Zentralen Erfassungss!el/e des Autobahnbau

Aufslchtsamte3 sind die In den festgelegten Zeitnb

stil,nden elngehenclen Meldungen des StRatlichen Slra

Ilenunlerhllltungsbetricbes - Autobnhnen - und [Jus 

elen, einzelnen Bezirken Zl\ einem Straßenzustnnds

bel"ichl eIer DDR 7.U vE'rdlchten und TUr die Offenllich
iceitsnrbelt nufzlIbC'l'eilcn, . 


-



